
Anlage 1 a)

Bebauungsplan über das Gebiet nördlich der Bundesbahn zwischen
Bahnstrasse und Landstrasse II.O. Nr. 34 in der
Gemeinde Norheim
gem. $ 9 des BBauG. vom 23.6.1960 (BGBl. I S. 341)

Text zur Ergänzung des Bebauungsplanes.

Des Teilgebiet ist allgemeinesWohngebiet. Industrielle Betriebe
sowie Gewerbebetrishe, welche eine Lärm- oder Geruchspbelästigung
mit sich bringen, sind nicht zulässig. Die Bebauung ist in offener
Bauweise zuliseig, Der Grensabstand soll mindestens 4,0 m betragen.

Die in der geichnerischen Darstellung in Blatt 1 vorgesehenen
Baufluchtlinien sind bei_allenNeubauten und bei Wiederaufbauten
von bis auf das Kellergeschoß zerstörten GebKuden einzuhalten.
Die im Bebauungsplan Blatt 2 nioht parallel zur Baufluchtliinie vor-
gesshenen Gebäude müssen parallel zur seitlichen Grundstücksgrenze
und mit deram nächsten zur Strasse liegenden Gebäudeeoke in der
Baufluchtlinie errichtet werden. Bu

geraaen müssen mindestene 5,0 m von der Strassengrenze entfernt
errichtet werden. Vorgartenflächendürfen In der Regel für Garagen
nicht in Anspruch genömmenwerden. Beil 2-stöokigen Gebäuden sind
zusätzliche Kellergaragen nicht‘ zulässig.

Die Firsetriohtung und Stockwerkszahl der Gebäuden sind im Be-
bauungsplan Blatt 2 festgelegt. Um eine 3-gesohossige Bauweise nach
der Hangseite auszuschliessen, ist bei 2-stöcklgen Gebäuden das
Kellergeschoss mit Erde beizufüllen, sodass eine Sockelhöhe von
höchstens 1,0 m verblejbt. Bei den 1-stöockigen Gebäuden kann das
talseitig gelegene Untergeschoss (Kellergeschose) als Wohngeschoss
ausgebildet werden. Bei l-stöckigen GebHuden darf die Dachneigung
ca. 50° und bei 2-stöckigen ca. 30° nicht übersteigen. Für die Dach-
rn ist nur dunkelfarbiges Material zu verwenden. Doppelhäuser
und Doppelgaragen müssen in Baugestaltung unä Aussenanstrich auf-
einander abgestimmt sein. Nebenanlagen haben sich in Stellung, Ge-
staltung und Werkstoff dem Hauptgebäude anzupassen und in der Grösse
unterzuoränen,. Die Aussenwände der Gebäude dürfen nur in hellen
Kalk- oder Mineralfarben verputst bezw. gestrichen werden.

Die nördlich der Strasse B gelegenen und an die Landstrasse II.O.
Nr. 34 angrenzenden Grunästücke dürfen keinen unmittelbaren Zugang
bezw. Zufahrt zur LII.O. Nr, 34 erhalten und sind lückenlos ein-
zufrledigen.

Ausnahmen

Die Baupolizeibehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde von den
vorstehenden besonderen Vorschriften Ausnahmen zulassen.

1. hinsichtlich
a) des Zurlioktretens von Gebäuden hinter die Baufluchtlinie,sofern

diese aus städtebaulichen Gesichtepunkten vertretbar ist, i
b) des Vortretens von Gebäudeteilen vor die Baufluchtlinie in

geringfügisem Ausmaß,
0) der Errichtung von Garagen vor der Baufluohtlinie, wenn diese

mehr als 5,0 m von der Strassengrenze entfernt festgesetzt ist,
R der Verringerung der Stoockwerkeszahl,
e} der Verringerung des Grenzabstandes auf mindestens 3,0 m,

sofern bel Grunästücken mit geringer Breite die Einhaltung des
4,0 m Grenzabstandes nicht möglich ist,
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